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Muster A

6 zu einer

Zuwachssteuererklärung
(für Grundstücke, die am 1. Januar 1885 oder später erworben sind).

—— — —

Bezeichnung des Grundstücks.

Grundbuch Karten- " Lage und

Gemeinde Jblatt Parzelle Größe Beschaffenbeit
Nr. „Gebä t

Band.Blatt (Flur) (Err) iuann (Straße, een eart,

Schönan S#chenas 4 %0% 10 44%
Bd. 20 Blaf 50 1070 200einaueistöckigesWohn-

haus, ein Wirtschafts-
gebäucke, Hofratm und
Hausgarten,

3 aba Wald,
10 ha Acherland,

I 8 ha Wiesen,
« - Läc- MWeiden,

« 750Bøwgmsten,

65a404chldweye,
Weiher und

Bach.

Bisheriger Eigentümer (Veräußerer) Albrecht Otto

(Name, Stand und Wohnort) Landirt in Oberhof, Gemeinde Schöndu.

Neuer Eigentümer (Erwerber) Hermann Schulee

(Nauie, Stand und Wohnort) Landirt in Burgsdorf.

Art und Tag des Eigentumsüberganges (Auflassung, Zwangsversteigerung, Enteignung usw.)

Auflassung am 16. April 1911.

Art und Tag des dem Eigentumsübergange zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts (Kauf, Tausch usw.) einschließlich
etwaiger Zwischenveriräge

Notarieller Kaufvertraqvom8.April1911.

Znvischenvertrge sind micht geschlossen worden.

Vorste
Der bisherige hende Angaben sind nach den dem Zuwachssteueramte vorliegenden Mitteilungen eingetragen.

Eigentümer hat jedoch die Angaben zu prüfen und zu ergänzen.

37“
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A. Erwerbspreis.
1. Wann haben Sie oder Ihre Eltern (Voreltern,

Erblasser) das Grundstück erworben?

2.5) Welcher Preis wurde hierbei vereinbart?
Die diesen Preis nachweisenden Ur-

kunden sind tunlichst beizufügen. Etwa
in dem Preise enthaltene oder außerdem ver-
abredete Nebenleistungen sind nach Art und
Wert anzugeben.

3. Umfaßt der zu 2 angegebene Erwerbspreis Er-

zeugnisse des Grundstücks, Maschinen (§ 10),
Mobiliar, Inventar ufsw. (§ 13) und wieviel
wurde auf jede Art dieser Gegenstände gerechnet?

4. à) Haben Sie oder Ihre Eltern (Voreltern, Erb-
lasser) die Erwerbskosten ganz oder teilweise
getragen? «

b) Wie hoch waren diese einschließlich der orts-
üblichen Vermittelungsgebühr?

Die Frage zu b ist nur zu beantworten
—unter Vorlage der Belege —, wenn die

Erwerbskosten mehr als 4 Prozent des
zu 2 angegebenen Preises unter Abzug des
Betrags zu 3 betragen haben.

*) Bei der Veräußerung eines Teilgrundstücks sind die
Fragen zu 2 und 4 für das Gesamtgrundstück zu beantworten

unter Angabe der Größe dieses Grundstücks. Gleichzeitig ist,
wenn Frage 5 nicht beantwortet wird, hierneben anzugeben,
wie hoch Sie den Erwerbswert des jetzt veräußerten Grundstücks
im Verhältnis zum Erwerbspreis des Gesamtgrundstücks schätzen.

*“) Die Frage ist nicht zu beantworten, wenn Sie oder
Ihre Eltern (Voreltern, Erblasser) das Grundstück vor dem
1. Januar 1885 erworben hatten, sofern Sie nicht die Zins-
vergünstigung unter C Anmerkung a in Anspruch nehmen.

2. 75 000 X der Ferdtubere Ratte sech au

7. 4 1. Ossober 1890 vcon mer ertborben.

Berd,
ein Wonnngsrecht zm Jaresterte von 200 "

# Jajre acesbedt###gen. Begqlattbegte 458ehrift 4
Kaufvertrags liegt bei. Von der u#rspringiiqhe
Orunchfache snck im Jan#tar 1971 Ibeged
Ztbangsenteigmng 56a 10 cm adbgexveften 200,0.,
Dor auf die entez9mets Fläache entfallende 707 4,

Kaofpreises befraot (entsprechend dem PFerldun,
ihres Wertes eu dem cdes Gesamstgruneckstuschts n,
Zeit des Ertoerbs) 1 683 .A. «

.-Ia.ez·«l)esonckemø«P-«eø«sdstmdhtwreiøzsz
»Im-den.IchMAX-sedendamaligewwwtdw
Geyemtömckewf... 10 000%

und zibr den Werz

des übernommenen Viehbestandes

auf.. . . .... 2500,

der landuirtschaftlichen Gerte
einschließlich einer Hcksel-

schneidemaschine auf. . 15600,

der Forrdte quf. 0%
des Holebeskandkes des Walckes

(##nter Zugrundelep##no der
Holzpreise des Jahres 1890)
auf.. 420p00,

der sonstigen Erzcttonesse (Ost-
baäume) auf. 1000

4. a) Ja.

6) Ich Radt-auf beilzegenden Oszffsngen
—

1. an Kosten des Kaufvertrags,

Schreib- und Gerichtsgebiihren. 10004.
2. an Staotss und Gemeinde- Um-

satasteuer und Stempel . 2000.

 an doen Agenten Braun in Schönoau
eine Vermittelumgsgebiinr von

Lv. H. desKaufpreises —760. M;
die ortsiibliche Vermiitelungsge-
Snr beftragt  v. H. des Kauf-
Preises; ans#echmen sind daher 975
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5. Wie hoch war der gemeine Wert des Grundstücks

uUu.

. it des Erwerbes, falls hierfür ein

zu Jeicht vereinbart oder nicht mehr zu er-
mitteln ist,

h) am 1. Jannar 1885, falls der Erwerbsvor-
gang vor diesem Zeitpunkt liegt?

Die Grundlagen der Wertangabe (Kauf-
preise anderer Grundstücke, die sich zur Ver-
gleichung eignen, Ertragswerte, amtliche
Wertermittelungen) sind möglichst beizufügen.

3. 4 Kommis nicht in Frage, da der Kreberb nicht

vor dem 1. Jamttdr 1885 gelegpen und ein

d) Eriverbspreis vereinbart und nachueisbar ist.

B. Veräußerungspreis.

Wie hoch ist der gegenwärtige Veräußerungs-

preis?
Etwa in dem Preise enthaltene oder außer-

dem verabredete Nebenleistungen sind nach
Art und Wert anzugeben.

Unfaßt der zu 1 angegebene Veräußerungspreis
auch Erzeugnisse, Maschinen (§ 10), Mobiliar,
Inventar usw. (§ 13) und wieviel ist auf jede
Art dieser Gegenstände gerechnet?

Haben Sie die Kosten der Veräußerung und
Übertragung übernommen und bezahlt (§ 22
Ziffer 1) und in welchem Betrage?

Die Höhe der einzelnen Posten ist tunlichst
durch Belege nachzuweisen.

Haben Sie oder Ihre Eltern (Voreltern, Erb-
lasser) für eine (nach dem 1. Jannar 1911 ent-
standene) Wertminderung Ihres Grundstücks eine
Entschädigung erhalten (§ 23)2

Welcher Betrag dieser Entschädigung ist
nicht zur Beseiti
worden? seitigung des Schadens verwendet

Wer hat die

überhe z die Zahlung der Wertzuwachssteuer

2. Ja, Zusammen

1. 160 000 A (76 000  bar. 75 000 A Hipo-

lhekeniibernahme).

 168 000 M.,

#d z#cdr#

fiür den Viehbestaond (2 Pferde,
7% Küe, 2 k der, 5 Srihocene)

fir landivirtschaftliche COerdite
einschließlich einer Huchksel-
schmesdemaschene ...

färFUMsUMaUdeonryäte
fiir den Waldbestand.

fiir amdere Ereugnisse (Oost-
bäume).. ....

7500
77

2 000

100% „

5000 „

2 500 „

3. 10 Nabe dem 49enten Nord in Ostheim eine

PVermittelunqsgebiihr vonn  vom Hundert des Per-

äußerumgspreises eugesuqt und laitt beiliegender
Quittung auch geæahlt (760 A); diese Gebuihr
isk ortsüblich. Die sonstigon Kosten Natte der

Käufor æu tragen.

Im Janttar 1I911 mufsßte ich im Zaibamgsenteiqnungs-
veryalren zum SBau der Kreisstraße von Ochönate

nuch Postdorf 56 c 10 cqm Ackerlamd am den Kreis

abtreten. 70 erhzelt eine Entschädiqung von

5000 4 und ewar 000 AM fuir die entoiqnete
Flche, 2000 AM als Ersate für die Wertminderum
des æeuriickgebliebenen Teiles, insbesondere füir die
durch den Straßenbau nötig gerwordene Verlequng
eines Feldivegs. Die Verlegumqg des Feldioegs ist
Zzteischen mit einem Kostenate/tanck von 600 M

ausgefürt worden. Nicht eæur Boseitiqumg des
Schadens verwendet sind also 1600 M.

5. Ich.
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C. Aufwendungen des bisherigen Eigentümers.)

1.5). Befinden sich auf dem Grundstück zur Zeit der
Veräußerung Bauten, Neubauten oder sonstige
dauernde besondere Verbesserungen, die der bis-
herige Eigentümer oder dessen Eltern (Voreltern,
Erblasser) während ihrer Besitzzeit vorgenommen
haben (§ 14 Ziffer 3)2

2. Welche Aufwendungen haben der bisherige Eigen-
tümer oder dessen Eltern (Voreltern, Erblasser)
für diese Bauten und Verbesserungen gemacht?

Für jeden Bau und jede sonstige Ver-
besserung ist der Betrag der Aufwendung und
der Zeitpunkt, in welchem sie gemacht ist, an-
zugeben (bei Bauten und Umbauten der Zeit-
punkt der behördlichen Gebrauchsabnahme und,
soweit eine solche nicht besteht, der Zeitpunkt
der gebrauchsfertigen Herstellung). Die Be-
lege sind tunlichst beizufügen.

Hierunter sind nicht anzuführen
a) zur Wiederherstellung von Baulichkeiten

verwandte Beträge aus Versicherungen,
falls die wiederhergestellten Baulichkeiten
bereits bei dem Erwerbe seitens des bis-

herigen Eigentümers oder seiner Eltern
(Voreltern, Erblasser) bestanden,

b) Aufwendungen, die der laufenden Unter-
haltung von Baulichkeiten oder der lau-

fenden Bewirtschaftung von Grundstücken
dienen,

c) Aufwendungen, die auf Erzeugnisse des
Grundstücks, Maschinen, Mobiliar, Inventar
und dergleichen gemacht sind.

3.-) Hat sich der Wert der Bauten, Umbauten und
sonstigen Verbesserungen (§ 14 Ziffer 3) innerhalb
der Besitzzeit im Werte gemindert, bejahendenfalls
um wieviel?

*) Aufwendungen, die vor dem 1. Januar 1885 liegen, sind
auch dann nicht anzugeben, wenn der Erwerb vor dem 1. Jannar
1885 stattgefunden hat.

« Bei der Veräußerung eines Teilgrundstücks sind nur

di Aufwendungen anzugeben, welche auf das Teilgrundstück
entfallen.

**) Beim Übergange des Bergwerkseigentums sind hier ins-
besondere die bergmännischen Versuchs= und Ausrichtungsarbeiten
aufzuführen. .

««·)DieseFrageiftfürbergmännifcheBersuchssundAus-
richtungsarbeiten nicht zu beantworten.

1

 Im Jalire 1895 Rabe 2ch das Wirtschaftsqebänd
de#reh Ambatt eines Stalles vergröhert.

5) u Jahre 1900 Rabe ich für rund 4 a Wien,
e#ne Becsserungsanlace autsgesosirt.

c) Im Jae 1902 st eine 2 AMorgen 9roße Fla,
ertraqlosen Odlamdes in Ackerboden tumgerandel
uworden.

d) Im Jahre 1909 ist das von mir miterworben-
Wohnhaus durch Brand teiliueise zerstört u90

im gleichen Jahre wiederhergestellt iworden.

æ) Die Aufiendungen für den Anbau des Stalle
im Jahre 1896 beliefen sich nach Abeug do

Auslagen für Zubelör von 100 M. auf

4 200 .

5) Die Pervdssertengsamage Fostefe J. 500 %

 Die Kosten der Ferbesserung des Füheren 04.
kandes betfricgen. . 850 (/.

d) Die Kosten f#die WMecderkerstellkeno des in
Jahre 1909 durch Brand beschdigten Gebadue

betrugen nach Abeug der erhaltenen Brand.
entschädigung von 4000 MA. noch 1250.

Die Abrechnun mit den Batunternehmern

sorvie die Quittumgen iiber die weiteron Zahlungen
sind beigefüigt. ·

Dev-Weytdesausmememwazdezamdnbau

des-IMME-MEMMMMMEOZIESDEMMBock-«

F.Deø«-4MWdass-Med-waaJWlsBcläW
jetztetwasOOÆwenjgesswertseiw Von den
Kosten der Beisserunmgsanluge werden uwegen ein

getretener Wertminderumg 800 AMA abaæuæieheon vein.
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4. Beim Bau einer Eisenbahn im Jahre 1907 habe

—— sss

eien Peirag bon 2 000 J1K be2anlt.

Aufwendungen, Leistungen und Beiträge
* ——–iees Eigentümer oder seineEltern

(Voreltern, Erblasser) während ihrer Besitzzeit für
Straßenbauten, andere Verkehrsanlagen ein-
schließlich der Kanalisierung, sowie ohne ent.
sprechende Gegenleistung und Verzinsung für
sonstige öffentliche Einrichtungen gemacht (§ 14
Jiffer 4)2

Ziff 8 jede Aufwendung ist ihr Betrag und
der Zeitpunkt, in dem sie gemacht ist, tunlichst
durch Belege nachzuweisen.

Anmerkung.

a) Soweit der aus dem Grundstück erzielte Jahres-
a) Der Erirag Meises C’ackstückks (RKoherfrag nach

ertrag hinter 3 vom Hundert des Erwerbspreises
zuzüglich der nach § 14 Ziffer 1 bis 3 zulässigen
Anrechnungen zurückbleibt, ist der Veräußerer be-
rechtigt, den Abzug des Fehlbetrags für längstens
15 zusammenhängende, nach dem 1. Januar 1885
liegende Jahre hierneben zu beantragen. Die
Höhe des Fehlbetrags ist für jedes einzelne
Jahr tunlichst durch Belege nachzuweisen (5 22
Ziffer 2). .

b) Der Steuerpflichtige ist berechtigt, an Stelle der
4prozentigen Verzinsung der unter C 4 ange-
gebenen Aufwendungen für 15 Jahre die Hinzu-
rechnungen des § 16 des Gesetzes für die ge-
samte Zeit seit dem Erwerbe, längstens seit dem
1. Januar 1885 auch für die unter C 4 ange-

gebenen Aufwendungen hierneben zu beantragen
(6 14 Ziffer 4 Satz 3). . «

e) Soweit es sich um die Verbesserung von Flächen
handelt, die aus Moorland, Sumpfland, Od—
oder Heideland bestehen, kann der Steuerpflichtige
an Stelle der im 8 14 Ziffer 3 bezeichneten

Aufwendungen die Hinzurechnung der Erhöhung
des Ertragswerts hierneben beantragen (7 15).

45%9 der Werötengsscosten) unter Erechn0
des Mietwerts der eigenen Wohnung beirteg

im dJalire 1896 infolqe Hagelschlaqs nur 1000M.
im Jahre 1896 infolge Mißernte nur. 1200.A.

Die Ertragsausflle sind durch PVersicherumgen nicht

Heckechek. beantrage 4529 des Ferlbefrags füir
deese 2 Jalre. Zum Belege für meine Angaben
lege ich die Wirtschaftsbiicher vor.

c) Für de Ferbesserteng des Odlandes beantrage ich
die Hineurechnung der Erhõöhumg des Ertragsierts
amstatt des Betrags der Aufrendungen. Die

2 Morgen haben früher keinen Ertrag geliefert, jetæt
lieforn sie einen durrchschmttizchen Jahreserfrag von
100 JX.

Ich versichere hiermit, die vorstehenden Angaben
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

Ort: Oberho Gemeinde Schönau,

Datum: den 5. Maa 19711.

Name: Albrecht Otto.

Nach § 50 des Gesetzes werden die Nichteinreichun

der Zuwachsstenererklärung oder isench kreschn
derhe- en welche geeignet sind, zu einer Verkürzung

vern euer zu führen, mit einer Geldstrafe bis zum
achen Betrage der Zuwachssteuer bestraft.
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